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Die gemeinnützigen Landgesellschaften im BLG



STATUS OF AGRICULTURAL LAND 

MARKET REGULATION IN EUROPE

POLICIES AND INSTRUMENTS

http://www.aeiar.eu/new-report-aeiar-goes-around-the-land-

market-regulation-in-europe-2/

Europäische Vereinigung der Institutionen zur

Entwicklung der ländlichen Räume (AEIAR)

Europäischer Dachverband
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Flächenverwaltung durch Landgesellschaften



Bestehenden Rechtliche Möglichkeiten des Staates zum Schutz 

der Agrarstruktur

 Grundstücksverkehrsgesetz von 1961:

- Genehmigung des Verkaufs durch Grundstückverkehrsbehörde

über der von den Ländern festgelegten Untergrenze

- Versagung des Verkaufs:

a) Gefährdung der Agrarstruktur  (i.d.R. Erwerb durch Nichtlandwirt)

b) Zersplitterung der Feldstruktur

c) Preismissbrauch (Gerichte: über 150 % des ortsüblichen Preises; BW 120 %)

 Reichssiedlungsgesetz von 1918:

Siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht

– Genehmigungsbehörde legt der Landgesellschaft den Kaufvertrag vor zur  

Prüfung, ob Vorkaufsrecht ausgeübt wird

– Landgesellschaft sucht einen Zweiterwerber  

– Landgesellschaft übt Vorkaufsrecht aus, tritt in den Vertrag ein

– Verkauf an Zweiterwerber  (BW ohne Zweiterwerber, Haltefrist max. 10 Jahre)

--------------------------------------------------------

 Landpachtverkehrsgesetz von 1985:

- Anzeigepflicht für Pachtverträge und Beanstandungsrecht bei unangemessenem Preis



Vertragsparteien (Notar)

Antrag

Genehmigungsbehörde:  Staatl. Amt 

Landwirtschaft u. Umwelt/Landkreis

Prüfung:

• ungesunde Bodenverteilung 

(=   Erwerb durch Nichtlandwirt)

• Zersiedelung

• Grobes Missverhältnis zum Wert

des Grundstücks

Beteiligung

BerufsstandKaufvertrag

Landgesellschaft

Ermittlung:

Aufstockungs-

williger und 

-bedürftiger 

Landwirt

-

Genehmigung

bisheriger

Kaufvertrag

Prüfung:

Vorkaufsrechtsausübung 

möglich

Neuer Kaufvertrag zwischen 

Landgesellschaft und aufstockungs-

willigen und –bedürftigen Landwirt

+

+

Eventuell gerichtliche  

Entscheidung

Ausübung Vorkaufsrecht
Eintritt Landgesellschaft

anstelle Erwerber in urspr. KV

Genehmigungsverfahren nach GrdstVG und Vorkaufsrecht nach RSG 



Geprüfte und ausgeübte Vorkaufsrechtsfälle 2009 - 2018
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Vorkaufsrechtsfälle nach Bundesländern

2018

ge prüft aus geübt

Fälle Fälle je

Fall

Anz. ha Anz. ha ha

112 388 50 165 3,3

94 233 23 36 1,6

48 110 37 87 2,4

9 60 7 43 6,1

272 1.439 25 181 7,2

113 856 12 74 6,2

648 3.086 154 586

24 336 12 67 5,6

15 124 9 85 9,4

40 670 8 102 12,8

34 358 5 23 4,6

44 118 28 64 2,3

157 1.606 62 341

805 4.692 216 927

Land
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Entwicklung der Kaufwerte landwirtschaftlicher Flächen
(Quelle: Statistische Jahrbücher des Bundes, BLG)

Kaufwerte Fläche

Entwicklungen am Bodenmarkt: Verkäufe



Kaufwerte 2008 2017 2008:2017 

Flächen ldw. Nutzung EUR/ha EUR/ha Veränderung % 

Mecklenburg-Vorpommern      5.741    21.822 322,4 

Brandenburg      3.707    11.372 206,8 

Sachsen-Anhalt      6.456    17.903 177,3 

Sachsen      5.037    11.742 133,1 

Thüringen      4.755    10.522 121,3 

Neue Länder 4.973 15.626 214,2 

Deutschland 9.955 24.064 141,7 

 

Entwicklungen am Bodenmarkt: Verkäufe



agrarzeitung vom 

02.05.2011

KTG will mit Biogas wachsen
Die börsennotierte KTG Agrar AG,

Hamburg, ist im Jahr 2010 weiter

gewachsen. Zum
Berliner Morgenpost vom 23.01.2015
Autor: Gudrun Mallwitz Gattung: Tageszeitung

Der Ausverkauf
Auswärtige Investoren erwerben derzeit Land in Brandenburg. In vielen Fällen wird dabei auf

steigende Bodenpreise spekuliert

Diskussion um Agrarstrukturgesetz



1. BLG Gutachten 2012

„Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, Perspektiven und Grenzen der Weiterentwicklung 

des bodenpolitischen Ordnungsrahmens beim Grundstücksverkehr“

2. BLG Gutachten, Januar 2015

„Möglichkeiten einer gesetzlichen Steuerung im Hinblick auf den Rechtserwerb von 

Anteilen an landwirtschaftlichen Gesellschaften sowie zur Verhinderung 

unerwünschter Konzentrationsprozesse beim landwirtschaftlichen Bodeneigentum.“

Empfehlungen bzw. Aussagen:

 Anteilserwerb an landwirtschaftlichen Gesellschaften in einem 

„Agrarstrukturgesetz“ regeln

 Schwellenwerte festlegen ( de minimis)

 Verstoß gegen Genehmigungspflicht mit Bußgeld und ggf. Anordnung einer 

Rückabwicklung des Erwerbs sanktionieren

 Gesetzgebungskompetenz liegt bei den Ländern

 Gemeinwohlziele ( agrarstrukturelles Leitbild) müssen  hinreichend konkret 

formuliert werden

Diskussion um Agrarstrukturgesetz



Bisherige und aktuelle Gesetzesinitiativen der Länder

• Baden-Württemberg ASVG 2009, wesentl. Bestimmungen:

– Absenkung der Schwelle für Preismissverhältnis bzgl. Grenzregion zur Schweiz

– Lockerung der Anforderung für Ausübung des Vorkaufsrechtes

– Kein aufstockungsbedürftiger und erwerbswilliger Landwirt erforderlich

– Verlängerung der Frist für die Weiterveräußerung (binnen 6 Jahren)

• Sachsen-Anhalt Entwurf (2015) ASG, wesentl. Bestimmungen:

– Schaffung einer Erwerbsoberschwelle („marktbeherrschende Stellung auf dem 

regionalen Bodenmarkt“)

– Genehmigungspflicht für Erwerb von Unternehmensbeteiligungen

– Aktuell neuer Gesetzentwurf in Arbeit

• Einige wenige andere Länder haben

 Entweder haben bereits Gesetzentwürfe diskutiert (z.B. NI 2016)

 oder sind grds. interessiert, (z.B. M-V und BB)



Fazit:

 Eine Regulierung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes mit ordnungsrechtlichen 

Maßnahmen war und ist weiterhin geboten

 Eine Anpassung des aktuellen Bodenrechtes an die Entwicklung nach 1990 ist 

notwendig

 Dabei gibt es enge verfassungsrechtliche und EU-rechtliche Grenzen

 Es geht dabei nicht um Lenkung, sondern um das Einziehen von Leitplanken

 Wenn unerwünschten Entwicklungen begegnet werden soll, muss politisch auch über 

andere Instrumente (z.B. Steuerrecht, Beihilfen etc. ) nachgedacht werden



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Im Unternehmensverbund mit

LGE  Mecklenburg Vorpommern GmbH

Gut Dummerstorf GmbH 

www.lgmv.de


